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Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu
ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen
glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister
eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

2.

1. Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichnete(n) Wahl(en)

Uhr bis Uhr im/in

16. Februar 2026

4. Wer  in  einem  Wählerverzeichnis  eingetragen  ist  und  keinen  Wahlschein  besitzt,  kann  nur  in  dem  Stimmbezirk
abstimmen, in dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht.

5.

5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde/Stadt, die den Wahlschein
ausgestellt hat,

5.2 bei  Landkreiswahlen  durch  Stimmabgabe  in  jedem  Abstimmungsraum  innerhalb  des  Landkreises;  gilt  der  Wahlschein
zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde/Stadt erfolgen,

5.3

3.

Gemeinde/Markt/Stadt Verwaltungsgemeinschaft

Rathaus/Dienststelle, Anschrift und ZimmerNr.

am 08. März 2026

bis

Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben

durch Briefwahl.
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Nach Anlage 1 (zu § 17 GLKrWO)

1)

1) Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, sind diese und die ihnen
zugeteilten Ortsteile oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke anzugeben.

für die Wahl

20. Februar 2026 (20. bis 16. Tag vor der Wahl)

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist
Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der
Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das
Wählerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können.

des Gemeinderats/Stadtrats, der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters/
der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters,

des Kreistags,

der Gemeinde

der Stimmbezirke der Gemeinde

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät
möglich.

von

während der Dienststunden

wird in der Zeit vom

der Landrätin oder des Landrats,

Stadt Viechtach
Mönchshofstraße 31
94234 Viechtach

Viechtach

Rathaus Viechtach - Ordnungsamt
Mönchshofstraße 31 - Zimmer 003 EG
94234 Viechtach
Telefonische Erreichbarkeit am Dienstag, 17.02.2026:     09942/808-138



6.

6.1

6.2

7.

schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher
Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der
Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.

sie  nachweist,  dass  sie  ohne  ihr  Verschulden  die  Antragsfrist  auf  Aufnahme  in  das  Wählerverzeichnis  nach  §  15
Abs.  6  Gemeinde-  und  Landkreiswahlordnung  oder  die  Einspruchsfrist  gegen  das  Wählerverzeichnis  nach  Art.  12
Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nm. 1 und 3) versäumt hat,

8.

9.

Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person

einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,

einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,

einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist,
ein Merkblatt für die Briefwahl.

10.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere
Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu
versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf
Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen
selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens
bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entsprechend dem Willen der
wahlberechtigten Person handelt.

11.

06. März 2026, 15 Uhr
2. Tag vor dem Wahltag

Einen Wahlschein erhält auf Antrag

eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person

Datum

Unterschrift

Angeschlagen am: Abgenommen am:

Veröffentlicht am: im/in der
(Amtsblatt, Zeitung)

WL-G-050 KW [BY] I Seite 2

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16.
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten
Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen
Person erlangt hat.
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Der Wahlschein kann bis zum Freitag,

Rathaus/Dienststelle, Anschrift und ZimmerNr.

im/in

eine nicht  in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn

a)

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist,
c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen

wurde.

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) stellen.

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass
sie oder er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein
selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres
Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem
Willen der wahlberechtigten Person entspricht.

a)

b)
c)
d)

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht
ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist,
kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und der
verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

06.02.2026 Wittmann, 1. Bürgermeister

10.02.2026

10.02.2026 Amtsblatt der Stadt Viechtach

Rathaus Viechtach, Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach, Zimmer 002-005



Wahlbekanntmachung

2.1.3 Stimmberechtigte  können,  wenn  sie  keinen  Wahlschein  besitzen,  nur  in  dem  Abstimmungsraum  des  Stimmbezirks
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind.

2.1.4

bei  Gemeindewahlen  durch  Stimmabgabe  in  jedem  Abstimmungsraum  der  Gemeinde/Stadt,  die  den  Wahlschein
ausgestellt hat,

bei  Landkreiswahlen  durch  Stimmabgabe  in  jedem  Abstimmungsraum  innerhalb  des  Landkreises;  gilt  der
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe nur in dieser Gemeinde/Stadt erfolgen. 

2.1.5 Die  Abstimmenden  haben  ihre  Wahlbenachrichtigung  oder  ihren  Wahlschein  und  ihren  Personalausweis,  ausländische
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen.

2.1.6 Die  Stimmzettel  werden  den  Abstimmenden  beim  Betreten  des  Abstimmungsraums  ausgehändigt.  Sie  müssen  von
den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden. 

2.1.7 Die  Durchführung  der  Abstimmung  und  die  Feststellung  des  Abstimmungsergebnisses  sind  öffentlich.  Jedermann  hat
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist.

2.1.8 Die  Wahlbenachrichtigung  ist  bei  Bürgermeister-  und  Landratswahlen  aufzubewahren,  da  sie  für  eine  etwaige
Stichwahl benötigt wird. 

2.2 Durch Briefwahl:

2.2.1 Wer  durch  Briefwahl  wählen  will,  muss  dies  bei  der  Gemeinde/Stadt  (Verwaltungsgemeinschaft)  beantragen  und  erhält
dann folgende Unterlagen: 

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

1.

2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:

2.1 Im Abstimmungsraum:

2.1.1 Die Gemeinde/Stadt ist in allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens übersandt worden sind,

sind  der  Stimmbezirk  und  der  Abstimmungsraum  angegeben,  in  dem  die  Stimmberechtigten  abstimmen  können.  Sie
enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist.

2.1.2

Zahl

21. Tag vor dem Wahltag

15. Februar 2026

Bezeichnung und genaue Anschrift der Sonderstimmbezirke, barrierefrei ja/nein

Nach Anlage 16 (zu § 53 GLKrWO)

am 08. März 2026

für die Wahl des

Gemeinde/Markt/Stadt Verwaltungsgemeinschaft

Die Abstimmung dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Die Gemeinde/Stadt ist in Sonderstimmbezirke eingeteilt, und zwar:
Zahl

Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben

einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,

einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,

einen  hellroten  Wahlbriefumschlag  (mit  der  Anschrift  der  Behörde,  an  die  der  Wahlbrief  zu  übersenden  ist)  für  den
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag,

ein Merkblatt für die Briefwahl.
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a)

b)

a)

b)

c)

d)

Gemeinderats der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters

Stadtrats der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters

Kreistags der Landrätin oder des Landrats

4

Stadt Viechtach
Mönchshofstraße 31
94234 Viechtach



4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
Gewählt  wird  mit  amtlich  hergestellten  Stimmzetteln.  Sie  sind  als  Muster  anschließend  an  diese  Bekanntmachung
abgedruckt.  Gegebenenfalls  aufgedruckte  Strichcodes  dienen  ausschließlich  der  Erleichterung  der
Stimmenauszählung.

4.1 Wahl des Gemeinderats/Stadtrats und des Kreistags:

4.1.1
Aus  den  anschließend  abgedruckten  Stimmzetteln  ergibt  sich,  wie  viele  Stimmen  die  Stimmberechtigten  haben.  Es
können nur die auf den amtlichen Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewählt werden.
Die  Stimmberechtigten  können  einen  Wahlvorschlag  unverändert  annehmen,  indem  sie  in  der  Kopfleiste  den  Kreis  vor
dem Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen.
Sollen  einzelne  Bewerberinnen  und  Bewerber  Stimmen  erhalten,  wird  das  Viereck  vor  den  Bewerberinnen  und
Bewerbern gekennzeichnet.
Die  Stimmberechtigten  können  innerhalb  der  ihnen  zustehenden  Stimmenzahl  einzelnen  Bewerberinnen  und
Bewerbern  bis  zu  drei  Stimmen  geben,  wobei  auch  mehrfach  aufgeführte  Bewerberinnen  und  Bewerber  nicht  mehr  als
drei Stimmen erhalten dürfen.

Die  Namen  vorgedruckter  Bewerberinnen  und  Bewerber  können  gestrichen  werden.  Die  übrigen  Bewerberinnen  und
Bewerber sind dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde.

4.1.2

Aus  den  anschließend  abgedruckten  Stimmzetteln  ergibt  sich,  wie  viele  Stimmen  die  Stimmberechtigten  haben.  Das
sind  so  viele  Stimmen,  wie  Gemeinderats-/Stadtratsmitglieder  oder  Kreisräte  zu  wählen  sind.  Die  Stimmberechtigten
können  innerhalb  der  ihnen  zustehenden  Stimmenzahl  einzelnen  Bewerberinnen  und  Bewerbern  bis  zu  drei  Stimmen
geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als drei Stimmen erhalten dürfen.

Wenn  der  Stimmzettel  nur  einen  Wahlvorschlag  enthält,  können  die  Stimmberechtigten  die  auf  dem  Stimmzettel
vorgedruckten  Bewerberinnen  und  Bewerber  dadurch  wählen,  dass  sie  den  Wahlvorschlag  oder  den  Namen  der
Bewerberinnen  und  Bewerber  in  eindeutig  bezeichnender  Weise  kennzeichnen.  Sie  können  vorgedruckte
Bewerberinnen  und  Bewerber  streichen;  in  diesem  Fall  erhalten  die  übrigen  Bewerberinnen  und  Bewerber  je  eine
Stimme,  wenn  der  Wahlvorschlag  in  der  Kopfleiste  gekennzeichnet  wurde.  Die  Stimmberechtigten  können  Stimmen
an  andere  wählbare  Personen  vergeben,  indem  sie  diese  in  eindeutig  bezeichnender  Weise  auf  dem  Stimmzettel
handschriftlich hinzufügen.
Wenn  der  Stimmzettel  keinen  Wahlvorschlag  enthält,  vergeben  die  Stimmberechtigten  ihre  Stimmen  dadurch,
dass sie wählbare Personen in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich eintragen. 

Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen.

4.2 Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin und des
Oberbürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats:

Jede  stimmberechtigte  Person  hat  eine  Stimme.  Auf  den  anschließend  abgedruckten  Stimmzetteln  ist  erläutert,  wie  die
Stimmzettel zu kennzeichnen sind.

4.3

5.

Uhrzeit

2.2.2 Bei  der  Briefwahl  sorgen  die  Stimmberechtigten  dafür,  dass  der  Wahlbrief  mit  den  Stimmzetteln  und  dem  Wahlschein
am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde eingeht. 

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um Uhr in/im

zusammen.

Bezeichnung und genaue Anschrift der Auszählräume

Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge enthalten, gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.

Die  Stimmberechtigten  können  ihre  Stimmen  innerhalb  der  ihnen  zustehenden  Stimmenzahl  Bewerberinnen  und
Bewerbern aus versschiedenen Wahlvorschlägen geben.

Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag enthalten, gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl.

Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist.

Datum

Unterschrift

Angeschlagen am: Abgenommen am:

Veröffentlicht am: im/in der
(Amtsblatt, Zeitung)

WL-G-051 KW [BY] I Seite 2
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a)

b)

Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe der Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB).

10.02.2026

Wittmann, 1. Bürgermeister

Briefwahl 1, 2, 3 und 7: Neues Rathaus, Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach
Briefwahl 4, 5 und 6: Mittelschule Viechtach, Flurstraße 24, 94234 Viechtach

06.02.2026

14:30

Amtsblatt der Stadt Viechtach

10.02.2026



Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Bekanntmachung
der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden

Wahlergebnisses sowie der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses

Die  Sitzung  des  Wahlausschusses  zur  Feststellung  des  abschließenden  Wahlergebnisses  gemäß  Art.  19  Abs.  3
des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) findet statt am

Der  Wahlausschuss  verhandelt,  berät  und  entscheidet  in  öffentlicher  Sitzung,  soweit  nicht  Rücksichten  auf  das  Wohl  der
Allgemeinheit  oder  auf  berechtigte  Ansprüche  Einzelner  entgegenstehen  (Art.  17  Abs.  2  GLKrWG).  In  diesen  Fällen  berät  und
entscheidet  er  in  nichtöffentlicher  Sitzung  über  den  Ausschluss  der  Öffentlichkeit.  Beschlüsse,  die  in  nichtöffentlicher  Sitzung
gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht.

Wochentag, Datum

Bezeichnung des Gebäudes, Anschrift, Bezeichnung des Raums bzw. Zimmer-Nr.

Uhrzeit

um Uhr

in/im

am Sonntag, 08. März 2026

für die Wahl
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1.

2. Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses; Fristbeginn für die Annahme der Wahl.

Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss wird das ermittelte
vorläufige Wahlergebnis durch

2.1

Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses (z.B. öffentlichen Anschlag am Rathaus, Veröffentlichung im Internet, etc.)

2.2

Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses (z.B. öffentlichen Anschlag am Rathaus, Veröffentlichung im Internet, etc.)

gegenüber der Öffentlichkeit verkündet.

Für  den  Beginn  der  Wochenfrist  des  Art.  47  Abs.  1  Satz  1  Gemeinde-  und  Landkreiswahlgesetz,  binnen  der  aufgrund  eines
Wahlvorschlags  gewählte  Personen  schriftlich  oder  zur  Niederschrift  bei  der  Gemeinde-/Stadtverwaltung  die  Wahl  ablehnen
können, ist die unter

genannte Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses entscheidend.

Datum

Unterschrift

Angeschlagen am: Abgenommen am:

Veröffentlicht am: im/in der
(Amtsblatt, Zeitung)

Nr. 2.1 Nr. 2.2

des Gemeinderats der ersten Bürgermeisterin oder
des ersten Bürgermeisters

des Stadtrats der Oberbürgermeisterin oder
des Oberbürgermeisters

10.02.2026

Rathaus Viechtach, Besprechungszimmer 1. OG,
Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach

öffentlicher Anschlag am Rathaus

Voitl

Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Viechtach

Amtsblatt der Stadt Viechtach

Stadt Viechtach
Mönchshofstraße 31
94234 Viechtach

16:00

10.02.2026

Montag, 09.03.2026

10.02.2026
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Verordnung zur Änderung der Parkgebührenverordnung

Vom 10.02.2026

Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG)
in Verbindung mit § 10 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) folgende Verordnung:

§ 1
Änderung der Parkgebührenverordnung

Die Verordnung über die Parkgebühren in der Stadt Viechtach (Parkgebührenverordnung)
vom 09.11.2016, zuletzt geändert durch Verordnung vom 11.03.2025 (VITAbl. Nr. 4/2025),
wird wie folgt geändert:

1. Es wird folgender neuer § 1 Abs. 1 Nr. 10 angefügt:
„Mussinanstraße, Flurnummer 95, Gemarkung Viechtach“

2. Es wird folgender neuer § 2 Abs. 1 Buchst. a) Nr. 5 angefügt:
„Mussinanstraße: 2 € je angefangenem Tag, gültig für 24 Stunden ab Buchung“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01.05.2026 in Kraft.

Viechtach, 10.02.2026
STADT VIECHTACH

Franz Wittmann
erster Bürgermeister
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